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1. Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen dieser Vorschrift sind:

• Landesbauordnung für  Baden-Württemberg (LBO)  vom 05.  März  2010  (GBl.  S.  357), zuletzt  geändert

durch Artikel 27 der Verordnung vom 21. Dezember 2021 (GBl. 2022 S. 1, 4)

• Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 581), zuletzt

geändert durch das Gesetz vom 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095)

Aufgrund der LBO und Gemeindeordnung Baden-Württemberg werden für das Gebiet des Bebauungsplanes

nachfolgende bauordnungsrechtliche Festsetzungen erlassen.

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen bauordnungsrechtlichen Festsetzungen und

gültigen Vorschriften im Geltungsbereich außer Kraft.

In Ergänzung zum Plan und zur Zeichenerklärung vom 18.10.2022 wird folgendes festgesetzt:
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2. Örtliche Bauvorschriften

2.1 Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen einschließlich Regelungen über 
Gebäudehöhen und -tiefen sowie über die Begrünung, § 74 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LBO BW

2.1.1 Dachform und Dachneigung

Auf den Hauptgebäuden gilt für Dachformen und Dachneigungen:

Für das Mischgebiet (MI) gilt:

• Es sind Satteldächer mit einer Neigung von „35“ bis „45“ Grad zulässig

Für das Gewerbegebiet (GE) gilt:

• Die Wahl der Dachform ist frei.

2.1.2 Dachaufbauten, Dachflächenfenster und Dacheinschnitte

Dachflächenfenster und Dacheinschnitte sind zulässig, ebenso Anlagen zur Nutzung solarer Energien.

Dachaufbauten sind zulässig ab einer Dachneigung von 30°, als stehende Gauben bis max. ½ der Gebäude-

länge. Sie sollen einmal unterteilt sein.

Dachaufbauten, Quergiebel und Dacheinschnitte müssen vom Ortgang und untereinander einen Abstand von

mindestens 1,5 m einhalten.

Die freie Dachfläche zwischen OK Dachaufbau und OK Hauptfirst muss in der Dachschräge gemessen min-

destens 1,0 m betragen.

Dachaufbauten und Dacheinschnitte über dem ersten Dachgeschoss sind nicht zulässig.

Für alle Gewerbegebietsflächen gilt außerdem:

Notwendige Aufbauten für technische Anlagen (Aufzüge etc.) dürfen die festgesetzte Gebäudehöhe auf einer

Grundfläche von insgesamt 10 % der Dachfläche je Einzelgebäude um bis zu 3,0 m überschreiten.

2.1.3 Fassaden und Dachgestaltung

Die Dacheindeckung muss in einem gedeckten Farbton erfolgen. Reflektierende oder glänzende Dachde-

ckungen sind unzulässig.

Bei Material- und Farbwahl für Außenwände sind  grelle Farben sowie stark reflektierende und spiegelnde

Materialien -ausgenommen Glas- unzulässig.

Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dachflächen müssen durch Beschichtung oder in ähnlicher Weise gegen

Verwitterung und eine damit verbundene Auslösung von Metallbestandteilen behandelt werden

Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind zulässig. Auf geneigten Dächern sind diese Anlagen nur flä-

chenbündig und in gleicher Dachneigung und gleicher Ausrichtung zulässig.
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2.2 Anforderungen an Werbeanlagen und Automaten; dabei können sich die Vorschriften auch auf 
deren Art, Größe, Farbe und Anbringungsort sowie auf den Ausschluss bestimmter 
Werbeanlagen und Automaten beziehen, § 74 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LBO BW

2.2.1 Werbeanlagen

Werbeanlagen sind nur zulässig an der Stätte der Leistung, im Grundstückseinfahrtsbereich und an den der

Einfahrt zugewandten Gebäudeseiten. Diese können in unbeleuchteter, hinterleuchteter oder angestrahlter

Form oder als LED Panele ausgeführt werden. Laserstrahlen oder Blinklichter sind ausgeschlossen.

Für die Gewerbegebiete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 und 11 (GE 1, GE 2, GE 3, GE 4, GE 5, GE 6, GE 10, GE 11) gilt:

Zulässig sind Werbeanlagen bis insgesamt max. 4 qm Ansichtsfläche je Gewerbebetrieb.

Für die Gewerbegebiete 7, 8 und 9 (GE 7, GE 8, GE 9) gilt:

Zulässig sind Werbeanlagen bis insgesamt max. 20 qm Ansichtsfläche je Gewerbebetrieb 

Für alle Gewerbegebiete gilt:

Werbeanlagen an Gebäuden dürfen nicht über die maximale Gebäudehöhe hinausragen.

Freistehende Werbeanlagen dürfen eine Grundfläche von 5 m² und eine Höhe von 10,0 m nicht überschreiten.

2.3 Anforderungen an die Gestaltung, Bepflanzung und Nutzung der unbebauten Flächen der 
bebauten Grundstücke und an die Gestaltung der Plätze für bewegliche Abfallbehälter sowie 
über Notwendigkeit oder Zulässigkeit und über Art, Gestaltung und Höhe von Einfriedungen
§ 74 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LBO BW

2.3.1 Gestaltung der unbebauten Flächen

Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke und die Flächen, die nicht als Betriebsflächen ge-

nutzt werden, sind gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten.

Genehmigungspflichtige Kleinwindanlagen sind aus Gründen des Lärmschutzes und des Landschaftsbildes

nicht zulässig.

2.3.2 Gestaltung der Stellplätze

Um die Oberflächenversiegelung zu minimieren, sind neu anzulegende PKW-Stellplätze und Lagerflächen,

von denen keine Grundwassergefährdung ausgeht, mit einer wasserdurchlässigen Belagsausbildung herzu-

stellen.

2.3.3 Einhausung von Abfallbehältern, Mülltonnen und Containern

Müllstandplätze und Standorte für Recyclingbehälter sind möglichst in die Gebäude zu integrieren. Bei Frei-

stellung sind sie mit geeigneten Sichtschutzmaßnahmen, die begrünt werden müssen, zu versehen.
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2.3.4 Einfriedungen

Einfriedungen sind zulässig bis 2,0 m Höhe. Zur Erhaltung der Durchgängigkeit für Kleintiere ist ein Boden-

abstand von ca. 15 cm frei zu halten. Von öffentlichen Verkehrswegen und Gehwegen ist ein Abstand von

mindestens 50 cm einzuhalten.

Maschendrahtzäune sind nicht zulässig.

2.3.5 Geländemodellierungen

Alle Geländeveränderungen (Abgrabungen, Auffüllungen) sind in den zeichnerischen Unterlagen im Kennt-

nisgabe- bzw. Baugenehmigungsverfahren deutlich ablesbar und auf Straßenhöhe bezogen im vorhandenen

und geplanten Zustand darzustellen (Geländeprofile).

Aufschüttungen und Abgrabungen sind bis max. +/- 1,00 m bezogen auf das Bestandsgelände zulässig.

Höhenunterschiede zwischen den Grundstücken bedingt durch Auffüllungen sind mit max. 45 Grad abzubö-

schen.

Bei mehr als 13 % Neigung des Geländes können in Abstimmung mit der Baugenehmigungsbehörde aus-

nahmsweise höhere Abgrabungen bzw. Aufschüttungen zugelassen werden.

Für die Gewerbeflächen GE 1, GE 2, GE 3, GE 4, GE 7 und GE 8 gilt zusätzlich:

Als zulässige Bezugshöhe für Aufschüttungen und Abgrabungen gilt neben dem Bestandsgelände außerdem

die Höhenlage der Achse der neu gebauten Erschließungsstraße (Verlängerung Hörschweilerstraße bis zum

Anschluss Tumlinger Weg).

2.4 Die Beschränkung oder den Ausschluss der Verwendung von Außenantennen, die Unzulässigkeit
von Niederspannungsfreileitungen in neuen Baugebieten und Sanierungsgebieten, § 74 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 und Nr. 5 LBO BW

2.4.1 Antennen und Anlagen für die Telekommunikation sowie Niederspannungs- und 
Fernmeldefreileitungen

Je Gebäude darf nur eine Antenne angebracht werden. Parabolspiegel sollen hinsichtlich der Farbgebung

den in ihrer direkten Umgebung vorherrschenden Baustoffen angeglichen werden.

Sende- und Empfangsanlagen für Funk- und Radioamateure sowie für kommerzielle Telekommunikation

sind nicht zulässig.

Niederspannungs- und Fernmeldeleitungen sind als Erdkabel zu verlegen.
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Fassungen im Verfahren:

Fassung vom 18.10.2022

Bearbeiter:

Thomas Grözinger

Hohenzollernweg 1
72186 Empfingen

07485/9769-0
info@gf-kom.de

Es wird bestätigt, dass der Inhalt mit den hierzu ergangenen 
Beschlüssen des Gemeinderats übereinstimmt.

Ausgefertigt Gemeinde Schopfloch, den 10.01.2023

……………………………………………………………..

Thomas Staubitzer (Bürgermeister)


	Örtliche Bauvorschriften
	in Schopfloch
	Bebauungsplan
	„Nordhalde II“
	1. Rechtsgrundlagen
	2. Örtliche Bauvorschriften
	2.1 Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen einschließlich Regelungen über Gebäudehöhen und -tiefen sowie über die Begrünung, § 74 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LBO BW
	2.1.1 Dachform und Dachneigung
	2.1.2 Dachaufbauten, Dachflächenfenster und Dacheinschnitte
	2.1.3 Fassaden und Dachgestaltung

	2.2 Anforderungen an Werbeanlagen und Automaten; dabei können sich die Vorschriften auch auf deren Art, Größe, Farbe und Anbringungsort sowie auf den Ausschluss bestimmter Werbeanlagen und Automaten beziehen, § 74 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LBO BW
	2.2.1 Werbeanlagen

	2.3 Anforderungen an die Gestaltung, Bepflanzung und Nutzung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke und an die Gestaltung der Plätze für bewegliche Abfallbehälter sowie über Notwendigkeit oder Zulässigkeit und über Art, Gestaltung und Höhe von Einfriedungen § 74 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LBO BW
	2.3.1 Gestaltung der unbebauten Flächen
	2.3.2 Gestaltung der Stellplätze
	2.3.3 Einhausung von Abfallbehältern, Mülltonnen und Containern
	2.3.4 Einfriedungen
	2.3.5 Geländemodellierungen

	2.4 Die Beschränkung oder den Ausschluss der Verwendung von Außenantennen, die Unzulässigkeit von Niederspannungsfreileitungen in neuen Baugebieten und Sanierungsgebieten, § 74 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Nr. 5 LBO BW
	2.4.1 Antennen und Anlagen für die Telekommunikation sowie Niederspannungs- und Fernmeldefreileitungen



